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Betriebliche Altersversorgung Bitte immer angeben 

Firmen-Mitgliedschafts-Nr.  438.888.3 

Versorgungsvertrags-Nr.  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie haben uns mitgeteilt, dass Ihr Mitarbeiter Herr                                             erkrankt ist. Die Zuwendungen sind bis ein-
schließlich                                                bezahlt. 

Wir lassen deshalb die zur Versorgung abgeschlossene Rückdeckungsversicherung bei der NÜRNBERGER Lebensversi-
cherung AG zum                                                beitragsfrei stellen. 

Durch die Beitragsfreistellung reduziert sich die zugesagte Versorgungsleistung auf eine garantierte einmalige Kapital-
zahlung von                                               EUR. 

Informieren Sie uns bitte rechtzeitig, wenn Sie die Zahlung wieder aufnehmen. 

Den Nachtrag zum Leistungsplan erhalten Sie, sobald die Rückdeckungsversicherung von der NÜRNBERGER Lebensver-
sicherung AG geändert wurde. Bitte leiten Sie den Leistungsplan dann an Ihren Mitarbeiter weiter. 

Bitte beachten Sie: Der Versicherungsschutz aus dem Vertrag hat sich verändert (niedrigere Summe) und eingeschlos-
sene Zusatzversicherungen (z. B. Unfalltod-, Berufsunfähigkeit- usw.) erlöschen bzw. reduzieren sich für den Zeitraum 
der Beitragsfreistellung. Während dieser Zeit besteht kein bzw. ein reduzierter Versicherungsschutz für die Zusatzrisi-
ken. 

Es besteht die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt den ursprünglichen Versicherungsschutz wiederzuerlangen. 
Dies ist in der Regel von einer erneuten Gesundheitsprüfung (außer bei einer reinen Rentenversicherung ohne Hinter-
bliebenenschutz) abhängig und nur möglich, wenn sich durch die Risikoprüfung keine medizinischen Bedenken erge-
ben. 

Bei einer Wiederaufnahme der Beitragszahlung innerhalb von 6 Monaten wird der Vertrag mit dem bereits zugrunde 
liegenden Tarif wieder in Kraft gesetzt. Nach längerer Zeit (bis zu 3 Jahren) behalten wir uns vor, auf das aktuelle Tarif-
werk umzustellen. Ausgenommen hiervon sind ZulagenRenten. 

Besonderheit bei Verträgen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) bei einer Beitragsfreistellung im Zusammen-
hang mit einer Elternzeit: 

Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg 
Telefon 0911-531-65710 
Fax  0911-531-54635346 
E-Mail nvk@nuernberger.de 
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Telefon  0911 531-3546352 
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Besteht während einer Elternzeit ein Arbeitsverhältnis ohne Entgelt nach § 1a Absatz 4 des Betriebsrentengesetzes 
fort und wird ein vom Arbeitgeber zugunsten des Versorgungsberechtigten abgeschlossener Vertrag der bAV wegen 
Nichtzahlung der fälligen Beiträge während der Elternzeit in eine beitragsfreie Versicherung umgewandelt, kann der 
betroffene Vertrag innerhalb von 3 Monaten nach Ende der Elternzeit zu den vor der Umwandlung vereinbarten Be-
dingungen wieder in Kraft gesetzt werden. 

Eine Veränderung im Leben des Versorgungsberechtigten kann sich auch auf dessen Versorgungsbedarf auswirken. Es 
sollte unbedingt geprüft werden, ob die Absicherungen noch zu den aktuellen Lebensumständen passen. Bitte infor-
mieren Sie den Versorgungsberechtigten und lassen Sie sich hierzu am besten von Ihrer Betreuungsstelle fachkundig 
beraten. Beispiele für die Auswirkungen auf den Versorgungsbedarf und ggf. allgemeinen Versicherungsschutz haben 
wir für Sie im Internet unter www.nuernberger.de/schutzundsicherheit zusammengestellt. Alternativ senden wir 
Ihnen diese Informationen gerne auch per Post zu. 

Wenn sich noch Fragen ergeben: Rufen Sie uns an, wir nehmen uns gern Zeit für Sie. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

NÜRNBERGER überbetriebliche Versorgungskasse e.V 

 

 


